
1. Die GRZ wird mit 0,2 festgesetzt. Innerhalb des Geltungsbereichs sind 
Überschreitungen der festgesetzten von baulichen Anlagen überdeckte 
Fläche (hier die GRZ) durch in § 19 Abs. 4 Satz 1 aufgeführten Anlagen 
bis zu einer Höhe von maximal 25 % zulässig.

2. Die Errichtung von Stellplätzen und Garagen ist nur innerhalb der 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) zulässig. 
Die Errichtung von Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO mit einer 
Grundfläche größer als 10 m² ist nur innerhalb der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) zulässig. Die Anlage 
einer Zufahrt zwischen der westlichen Baugrenze und der 
Straßenbegrenzungslinie ist zulässig.

3. Innerhalb der festgesetzten Fläche zur Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern ist eine mit Bäumen überschirmte freiwachsende 
zusammenhängende 3-reihige Gehölzfläche anzulegen. Die Pflanzdichte 
beträgt 1 Gehölz je m² Pflanzfläche.
Zusätzlich sind 9 Bäume innerhalb der Pflanzfläche anzupflanzen. Von
den in der Planzeichnung angegebenen Standorten darf um ca. 3 m
abgewichen werden.
Die festgesetzte Fläche zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern
darf nicht dauerhaft eingezäunt werden, es ist nur ein temporärer
Wildschutzzaun zulässig.

4. Zwischen der Straßenbegrenzungslinie der öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche "Hinter den Gärten" und der westlichen 
Baugrenze ist auf den nicht überbauten Baugrundstücksflächen ein 
Straßenbaum anzupflanzen.

5. Für die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind die in der Pflanzliste 
aufgeführten Arten zu verwenden.

6. Toreinfahrten zu Grundstücken sind zurückgesetzt von der öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen in einem Abstand von mindestens 5,0 m zu 
errichten.

Hinweise

Realisierungen von Vorhaben sind nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
Arten, die unter die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG fallen, nicht 
beeinträchtigt werden.

Auf die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Freiflächengestaltung der nicht 
überbauten Flächen der bebauten Grundstücke gemäß § 8 Abs. 1 BbgBO wird 
hingewiesen.
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Pflanzliste als Festsetzung

Bäume
Solitärbäume
Deutscher Name Botanischer Name
Schwarzerle Alnus glutinosa
Esche Fraxinus exelsior
Stieleiche Quercus robur
Winterlinde Tilia cordata
Falterulme Ulmus laevis
Rotbuche Fagus sylvatica
Vogelkirsche Prunus avium
Baumweide Salix alba

Bäume

Deutscher Name Botanischer Name
Feldahorn Acer campestre
Birke Betula pendula
Sal-weide Salix caprea
Grauweide Salix cineria
Gem. Eberesche Sorbus aucuparia
Elsbeere Sorbus torminalis
Spitzahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Ohr-Weide Salix aurita
Bruchweide Salix fragilis
Meldbeere Sorbus aria
Feldulme Ulmus carpinifolia

Sträucher

große Sträucher
Deutscher Name Botanischer Name
Weißer Hartriegel Cornus alba
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna
Faulbaum Frangula alnus
Schlehe Prunus spinosa
Rote Johannisbeere Ribes rubrum
Wolliger Schneeball Viburnum lantana

große Sträucher
Deutscher Name Botanischer Name
Kornelkirsche Cornbus mas
Strauchhasel Corylus avellana
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Kreuzdorn Rhamnus catharticus
Schwarze Johannesbeere Ribes nigra
Gem. Schneeball Viburum opulus

kleine und mittelgroße Sträucher
Deutscher Name Botanischer Name
Felsenbirne Amelanchier lamarckii
Hundsrose Rosa canina
Brombeere Rubus fruticosus
Himbeere Rubus idaeus

Deutscher Name Botanischer Name
Gem. Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Büschelrose Rosa multiflora
Ackerbrombeere Rubus caesius
Niedrige Pur-Pur Weide Salix purpurea Nana

Baugrenze
§ 34 Abs. 5 S. 2 i.V.m.§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 23 BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der
Ergänzungssatzung
§ 34 Abs. 5 S. 2 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen und Sträuchern
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB und Abs. 6 BauGB

Mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Fläche
hier: Schutzbereich zur Trinkwasserleitung
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB und Abs. 6 BauGB

Anpflanzen von Bäuen
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 
worden ist

Brandenburgische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
November 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]) die zuletzt durch das Gesetz vom 28. 
September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]) geändert worden ist

Plangrundlage
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und 
ein Luftbild (DOP20c) mit Stand vom 17.11.2023m, © GeoBasis-DE/LGB, 11/2023
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